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Satzung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Heimburg  

 

§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen „Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heimburg“. 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 

Der Sitz des Vereins ist Blankenburg (Harz), Ortsteil Heimburg. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2  Zweck des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

2. Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehr 

Heimburg (im folgenden „Ortsfeuerwehr“) und des Feuerlöschwesens sowie die Stärkung 

des Brandschutzgedankens in Heimburg. 

 

 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  

 

 

a) die Herstellung und Beschaffung von Arbeits-, Informations- und 

Schulungsmaterial, 

 

b) Gewinnung von interessierten Einwohnern für die Ortsfeuerwehr, 

 

 

c) Förderung der Kinderfeuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der örtlichen 

Kameradschaft, 

 

 

d) Beschaffung von Mitteln für Beschaffungen und Maßnahmen der Ortsfeuerwehr, 

z.B. durch Spenden, Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge. 

 

 

4. Der Verein kann zur Erreichung des Vereinszwecks überörtlichen Verbänden und 

Vereinigungen beitreten. 

 

§ 3 Selbstlose Tätigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 4  Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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§ 5  Verbot von Begünstigungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 

 

§ 6  Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Vereinsmitglieder können natürliche Personen ab dem 6. Lebensjahr und juristische 

Personen werden. 

 

2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich beim Vorstand zu stellen.  

 

3. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung, die keiner 

Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

 

§ 7  Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitgliedes, 

b) durch freiwilligen Austritt, 

c) Streichung von der Mitgliederliste, 

d) durch Ausschluss aus dem Verein. 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat 

jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  

 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im 

Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der 

Absendung des Mahnschreibens drei Monate verstrichen sind und die Beitragsschulden 

nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 

 

4. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 

Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit 

zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Eine 

schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der 

Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels 

eingeschriebenen Briefs bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des 

Vorstandes steht dem Mitglied das Recht auf Berufung an die Mitgliederversammlung zu. 

Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von 

einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand eingelegt 

werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei 

Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. 

Geschieht das nicht, so gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das 

Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen 

https://www.justiz.nrw.de/BS/recht_a_z/N/nat_rliche_Person/index.php
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Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem 

Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mitgliedschaft endet. 

 

§ 8  Beiträge 

Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden. Die Höhe der Beiträge und deren 

Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. Ist ein Mitglied mit der Zahlung des 

Mitgliedsbeitrages in Verzug, ruht sein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

 

§ 9  Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

 die Mitgliederversammlung, 

 der Vorstand. 

 

§ 10  Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins. Die 

Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Sie ist weiterhin 

einzuberufen, wenn sie von 20% der Mitglieder schriftlich unter Angabe von 

Gründen/Tagungsordnungspunkten beantragt oder vom Vorstand mit 2/3 Mehrheit 

beschlossen wird. 

 

2. Die Mitgliederversammlung beschließt über: 

a) langfristige Verträge, 

b) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands, 

c) die Wahl von Kassenprüfern, 

d) die Wahl/Entlastung des Vorstandes, 

e) Satzungsänderungen, 

f) die Auflösung des Vereins, 

g) die Änderung des Vereinszwecks, 

h) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

3. In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstandes fallen, kann die 

Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann 

seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der 

Mitgliederversammlung einholen. 

 

4. Die Versammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 

schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der 

Vorstand fest. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an 

die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

  

5. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung 

beim Vorstand oder bei der Geschäftsführung schriftlich beantragen, dass weitere 
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Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 

entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in 

der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur 

Aufnahme eines Antrages ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und 

Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die 

Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind. 

 

6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von 

einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, 

bestimmt die Versammlung einen Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für 

die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss 

übertragen werden. 

 

7. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann 

auch ein Nichtmitglied bestimmt werden. Über die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es muss folgende 

Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des 

Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die 

Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei 

Satzungsänderungen muss der genaue Wortlaut angegeben werden. 

 

8. Die Versammlung ist nicht öffentlich. Über die Zulassung von Gästen, der Presse, des 

Rundfunks und des Fernsehens sowie einen Internet-Auftritt beschließt der Vorstand. 

 

9. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt und muss seine Stimme persönlich abgeben. Die Art 

der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 

durchgeführt werden, wenn 1/3 der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder dies beantragt. 

 

10. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 

11. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden im Allgemeinen mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, sofern die Satzung keine andere 

Regelung getroffen hat. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 

12. Bei Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten 

statt, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. 
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§ 11  Satzungsänderungen, Auflösung, Änderung des Vereinszwecks 

Über Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins sowie Änderung des Vereinszweckes 

muss mit 3/4 Mehrheit der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 

§ 12 Vorstand 
 
1. Der Gesamtvorstand besteht aus 
 

a)    dem Vorstand i. S. § 26 BGB und 
b)    dem Beirat 

 
     Der Vorstand i. S. § 26 BGB besteht  aus  

 dem 1. Vorsitzenden, 

 dem 2. Vorsitzenden, 

 dem Kassierer, 

 dem Schriftführer 
 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands, 

darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, vertreten. 

 

3. Es wird ein Beirat gebildet. Dieser hat die Aufgabe, den Vorstand bei allen wichtigen 

Vereinsangelegenheiten zu beraten. Der Beirat besteht aus dem jeweiligen Leiter der 

Ortsfeuerwehr, dem Jugendwart der Ortsfeuerwehr und dem Leiter der Kinderfeuerwehr. 

 

4. Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus, erledigt die laufenden 

Geschäfte und ist im Übrigen für alle Angelegenheiten, die nicht der 

Mitgliederversammlung vorbehalten sind, zuständig. 

 

5. Der Vorstand wird für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Bis zu einer Neuwahl bleibt der 

bisherige Vorstand im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 

 

6. Der Vorstand ist mindestens zweimal im Jahr einzuberufen. Dies geschieht durch den 1. 

Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch den 2. Vorsitzenden. 

 

7. Die Regelungen des § 10 Abs. 6 und Abs. 7 gelten entsprechend. 

 

8. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 

ist. 

 

9. Die Regelungen des § 10 Abs.11, Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 

§ 13  Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer. Diese 

dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 14 Haftung 

Der Verein haftet ausschließlich mit seinem Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der 

Mitglieder des Vorstandes gegenüber dem Verein und dessen Mitglieder wird 

ausgeschlossen, es sei denn, dass vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

 

§ 15  Auflösung des Vereins 

1. Das Vereinsvermögen fließt im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des 

bisherigen Zwecks der Stadt Blankenburg (Harz) zu. Diese darf es ausschließlich und 

unmittelbar für gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigende Zwecke“ der Abgabenordnung verwenden. Die Verwendung soll in 

Heimburg und für Aufgaben nach § 2 erfolgen. 

 

2. Bei Auflösung des Vereins sind die Mitglieder des Vorstandes vertretungsberechtigte 

Liquidatoren, sofern die Mitgliederversammlung nicht etwas anderes beschließt. 

 

3. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus 

einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

§ 16 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Die Satzung wurde in der 

Sitzung der Mitgliederversammlung vom 05.01.2018 festgestellt. 

 

Die Satzung ist errichtet am 5. Januar 2018 mit Nachtrag vom 01.06.2018. 

 


